
Zusatzstoffzulassungsverordnung 
 
Die Umsetzung europäischen Rechts durch die Zusatzstoffzulassungsverordnung (u.a.) 
brachte nicht nur eine Reihe von neuen Zusatzstoffen sondern auch die Verpflichtung 
zu einer erweiterten Deklaration.  
In der Vergangenheit war die Kenntlichmachung von Zusatzstoffen bei der sogenannten 
„losen Ware“, mit Ausnahme von Phosphat, nicht vorgeschrieben. Dies ist nun durch 
die neue Zusatzstoffzulassungsverordnung und andere rechtliche Bestimmungen geän-
dert worden.  
 
Das im Jahr 1998 vom DFV für Innungsmitglieder entwickelte Aushangregister über 
Zusatzstoffe, das in anderen Bundesländern bislang unbeanstandet blieb, wurde von 
den Überwachungsbehörden in Baden-Württemberg als rechtlich unzulässig angese-
hen und wurde nicht als Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften eingestuft.  
 
Aus diesem Grund sah sich der Landesinnungsverband Baden-Württemberg des Flei-
scherhandwerks gezwungen, eine Form der Deklaration zu suchen, die auch nach Auf-
fassung der baden-württembergischen Behörden rechtskonform ist.  
 
Der Landesinnungsverband Baden-Württemberg hat über seine Gesellschaft zur Förde-
rung des Fleischerhandwerks Baden-Württemberg mbH diese Handreichungen veröf-
fentlichungsreif gemacht.  
 
Das Gesamtangebot des Landesinnungsverbandes besteht somit aus 
(internem) Ordner „Handreichung .....“ mit Anleitungen für Gewerbetreibenden 
und Kunden, (Muster-)Zutatenlisten mit (produktbezogenen) Beispielen, alphabe-
tischem Register der Beispiele, Verzeichnis der E-Nummern und Kopiervorlagen 
der Fleischerzeugnisse und der Musterbriefe an die Vorlieferanten. 
  
Dieses Grundwerk wird ergänzt durch eine Diskette, in der sämtliche Kopiervorlagen 
der Zutatenlisten und der Mitteilungsvereinbarungen enthalten sind.  
 
Des weiteren wird das Gesamtwerk ergänzt durch eine Sonderveröffentlichung von 
Herrn Chemiedirektor Rolf Buschmann „Zusatzstoffe und Zutaten zu Fleisch und 
Fleischerzeugnissen“, die es allerdings auch noch in gebundener Form gibt. 
 
Die Art und Weise der Veröffentlichung in einem Ordner erlaubt es, die Handreichung 
an die sich ständig wechselnde Rechtslage anzupassen.  
Das umfangreiche Werk soll eine entsprechende Hilfe für unsere Betrieben in der Erfül-
lung der gesetzlichen Bestimmungen zur Deklaration von Zusatzstoffen und der noch 
nicht vorgeschriebenen Deklaration von Zutaten sein. Die vorgelegte Lösung ist so fle-
xibel, daß die QUID-Regelungen (QUID = Quantity Ingredients Declaration) ohne 
größeren Aufwand integriert werden kann. Die Bestimmungen über die Kennzeich-
nung alergener Stoffe wird ebenfalls in die Ergänzungslieferung bzw. Neuauflage un-
sererr Handreichung aufgenommen. Dies bedeutet für den Fall, dass auch diese Be-
stimmungen in deutsches Recht umgesetzt werden, können ohne zusätzlichen Auf-
wand, z. B. der Fleischgehalt im Endprodukt oder andere deklarationspflichtige Anga-
ben gemacht werden. 
 
Die Handreichungen werden ausschließlich an Innungsmit-
glieder abgegeben. 



E-Preis netto MWST DM E-Preis brutto Anzahl Preis
1. "Handreichung zur Erstellung von Listen 
    der Zutaten und Zusatzstoffen zu Fleischerzeugnissen".    25,86 €    4,14 €      30,00 €
    incl. Ordner. ca. 90 Seiten.
2. "Handreichung zur Erstellung von Listen 
     der Zutaten und Zusatzstoffen zu Fleischerzeugnissen",  incl. Ordner (wie 1)    27,59 €    4,41 €      32,00 €
    einschließlich Diskette mit Kopiervorlagen und Excel - Datei zur Bearbeitung.
3. "Handreichung zur Erstellung von Listen 
    der Zutaten und Zusatzstoffen zu Fleischerzeugnissen".
    incl. Ordner (wie 1) einschließlich
Veröffentlichung von Herrn Chemiedirektor Rolf Buschmann 
"Zusatzstoffe und Zutaten zu Fleisch und Fleischerzeugnissen".
einzige greifbare Zusammenstellung aller zugelassenen Zusatzstoffe und Zutaten zu 
Fleischerzeugnissen mit vollständiger Verkehrsbezeichnung, Höchstmenge,     27,59 €    4,41 €      32,00 €
Fundstelle und Kennzeichnung (ca. 70 Seiten) im Ordner beigelegt.
4. wie Punkt 3, einschließlich Diskette mit Kopiervorlagen und Excel - Datei    33,62 €    5,38 €      39,00 €
                       zur Bearbeitung
5. Veröffentlichung von Herrn Chemiedirektor Buschmann als Broschüre gebunden.    10,34 €    1,66 €      12,00 €

Mehrwertsteuer 16 %
Absender:

Obige Preise sind ohne  Versand- und Verpackungskosten.

Bitte ankreuzen: Selbstabholer Versandfertig machen!
(Ich komme vorbei und hole die Ordner ab.) (Wenn Entfernung zu groß.)

Achtung: angegebene Preise gelten nur für Innungsmitglieder!!!

Beschreibung

Bestellschein
an die

Gesellschaft zur Förderung des Fleischerhandwerks Baden-Württemberg mbH, Viehhofsstr. 5-7, 70188 Stuttgart
Per Telefax: 0711/48 74 35
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